
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ab dem 1. Jänner 2025 tritt in Österreich ein neues Pfandsystem für Einweggetränkeverpackungen in 

Kraft. Als Hersteller Ihrer Registrierkassen-Software möchten wir Sie über die wesentlichen Aspekte 

informieren, die für Ihren Betrieb relevant sind. 

Was ändert sich? 

• Pflicht zur Erhebung des Pfands: Beim Verkauf von Getränken in Einweg-Kunststofflaschen 

und Dosen (0,1 bis 3 Liter) müssen Sie ab 2025 ein Pfand in Höhe von 25 Cent pro Gebinde 

erheben.  

• Ausnahmen: 

Getränkearten: 

o Milch und Milchmischgetränke: Diese sind generell von der Pfandpflicht 

ausgenommen, unabhängig von der Verpackungsart. 

o Getränke in Glasflaschen: Das neue Pfandsystem betrifft nur Einweg-

Kunststofflaschen und Dosen. Getränke in Glasflaschen fallen weiterhin unter das 

bestehende Mehrwegsystem. 

Verpackungsgrößen: 

o Unter 0,1 Liter: Getränke in sehr kleinen Verpackungen (z.B. Mini-Dosen) sind von 

der Pfandpflicht ausgenommen. 

o Über 3 Liter: Getränke in großen Gebinden (z.B. 5-Liter-Fässer) sind ebenfalls 

ausgenommen. 

Betriebsgröße: 

o Kleine Betriebe unter 150 m² Verkaufsfläche: Diese können unter bestimmten 

Voraussetzungen Erleichterungen bei der Rücknahme beantragen. Sie können die 

Rücknahme auf bestimmte Gebindetypen oder Mengen beschränken, müssen dies 

aber bei der Registrierungsstelle beantragen und deutlich kommunizieren. 

  



 

 

 

• Sonstige Ausnahmen: 

o Direktkonsum im Betrieb: Wenn ein Getränk direkt im Gastronomiebetrieb 

konsumiert wird und die Verpackung dort verbleibt, muss kein Pfand erhoben 

werden. 

o Veranstaltungen: Bei Veranstaltungen kann es Sonderregelungen geben, die von der 

zuständigen Behörde genehmigt werden müssen. 

o Wichtig: Auch wenn es Ausnahmen gibt, empfiehlt es sich, das Pfandsystem 

möglichst umfassend umzusetzen, um Verwirrung bei den Kunden zu vermeiden und 

einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. 

• Tipp: Informieren Sie sich bei der zentralen Stelle (RPO - Recycling Pfand Österreich) oder bei 

Ihrem Getränkelieferanten über die genauen Bestimmungen und Ausnahmen des 

Pfandsystems. 

https://www.recycling-pfand.at/ 

• Pflicht zur Rücknahme: Sie sind verpflichtet, leere Pfandgebinde zurückzunehmen und den 

Pfandbetrag an den Kunden auszuzahlen. Dies gilt auch, wenn das Getränk nicht in Ihrem 

Betrieb gekauft wurde. Es gilt dabei jedoch folgender Grundsatz: Jeder Betrieb, der Getränke 

in pfandpflichtigen Einwegverpackungen verkauft, muss diese auch in einer "handelsüblichen 

Menge" zurücknehmen. Die Rücknahmepflicht sollte sich an den Verkaufsmengen des 

Betriebs orientieren. Wer viele Getränke in pfandpflichtigen Gebinden verkauft, muss auch 

eine entsprechend größere Menge an leeren Gebinden zurücknehmen können. 

Was müssen Sie tun? 

• Informieren Sie sich: Machen Sie sich mit den genauen Bestimmungen des Pfandsystems 

vertraut. Informationen finden Sie auf der Website des Klimaschutzministeriums und der 

Wirtschaftskammer Österreich. 

• Organisieren Sie die Rücknahme: Richten Sie einen geeigneten Bereich für die Rücknahme 

von Pfandgebinden ein. Achten Sie auf eine hygienische Lagerung. 

• Schulen Sie Ihr Personal: Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über das neue Pfandsystem und 

die korrekte Handhabung der Registrierkasse. 

• Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden: Weisen Sie Ihre Kunden gut sichtbar auf das 

Pfandsystem und die Rückgabemöglichkeiten hin. 

• Bereiten sie ihr Kassensystem vor: Erstellen sie den für die Einhebung des Pfandes 

notwendigen Artikel (Pfandartikel). Verknüpfen sie bei Bedarf diesen Pfandartikel mit den  

https://www.recycling-pfand.at/


 

 

 

betroffenen Verkaufsartikeln, so können sie eine automatische Erfassung des Pfandes beim 

Verkauf von pfandpflichtigen erreichen. Legen sie, wenn notwendig eine neue Warengruppe 

mit Steuersatz 0% an und weisen sie diese dem Pfandartikel zu. Weiters müssen sie einen 

Artikel für die Rücknahme von Gebinden erstellen, um die Auszahlung von Pfand abwickeln 

zu können. Erstellen sie dazu einfach einen Standardartikel mit dem Preis von -0,25 und 

weisen sie ebenfalls eine Warengruppe mit 0% Steuer zu. 

Pfandartikel erstellen: 

 

Hinweis: Beim Pfandartikel sind die Artikelnummer und die Pfandartikelnummer gleich! 

  



 

 

 

Pfandartikel zuweisen: 

 

Hinweis: Wird jetzt der Artikel mit der Nummer 2504010 boniert, dann wird der Artikel 26 

ebenfalls automatisch erfasst. 

 

  



 

 

 

Artikel für die Pfandrücknahme: 

 

 

Hinweis: Es ist empfehlenswert beide Artikel auch über ein Boniermenü zur Verfügung zu 

stellen, damit Mitarbeiter diese Artikel auch direkt erfassen können. 

 

  



 

 

 

Wir unterstützen Sie 

Als Ihr Partner für Registrierkassen-Software stehen wir Ihnen bei der Umsetzung des neuen 

Pfandsystems zur Seite. Wir bieten Ihnen: 

• Beratung: Wir beantworten Ihre Fragen rund um das Pfandsystem und die Anpassung Ihrer 

Registrierkasse. 

• Schulungen: Wir schulen Sie und Ihre Mitarbeiter im Umgang mit dem Kassensystem. 

• Funktionserweiterung: In der aktuellen TiPOS Version haben wir einige Erweiterungen in 

Bezug auf den Umgang mit dem neuen Einwegpfand umgesetzt. Sprechen sie mit unserem 

Vertrieb über ein mögliches Update ihrer Kasse. Email bitte an vertrieb@tipos.at 

 

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft 

Das neue Pfandsystem ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft. Wir freuen 

uns, Sie auf diesem Weg zu begleiten. 

mailto:vertrieb@tipos.at

